
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1931/9/24 Ds14/31
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.1931

Norm

DSt 1872 §46

Rechtssatz

Die Quali2kation einer Verfehlung durch den Disziplinarrat ist für die Frage, ob dem Oberstaatsanwalte ein

Berufungsrecht zusteht, nicht entscheidend.

Entscheidungstexte

Ds 14/31

Entscheidungstext OGH 24.09.1931 Ds 14/31

Veröff: SSt XI/66
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